
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/6/26 1Ob11/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1991

Norm

AHG §1 Ea

AHG §1 Eb

AHG §1 Ec

Rechtssatz

Neben dem Ersatz von Schäden am Vermögen und an der Person wird auch ganz allgemein die Ersatzfähigkeit von

Schäden an der persönlichen Freiheit und an der Ehre anerkannt.

Entscheidungstexte

1 Ob 11/91

Entscheidungstext OGH 26.06.1991 1 Ob 11/91
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